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Einleitung XI

Für die Zeit der Niederschrift des Urbars ergeben sich die
Anhaltspunkte, wie sie Heuwieser a.a.O. p. XXX besonders im Zu¬

sammenhalt mit den Untersuchungen von Lothar Groß (Uber das

Urkundenwesen der Bischöfe von Passau im 12. u. 13. Jh. im MIÖG.
1911, 8. Ergbd. S. 505 ff.) Umrissen hat, aus der Gesamtanlage des

ersten Hauptteiles des Kodex, innerhalb dessen es steht. Aus der Tat¬
sache, daß die Haupthand y der Erstanlage, also der Schreiber unseres

Urbars, zwar lange gleichzeitig mit der ersten seit etwa 1188 auch in
der bischöflichen Kanzlei nachweisbaren Haupthand a tätig ist, jedoch

im zweiten Hauptteil nicht mehr erscheint, während Hand a diese

überdauernd hier noch reichlich vertreten ist, sich aber nur bis zum
Jahre 1200 in Passau verfolgen läßt, ferner aus inhaltlichen Gründen
und der Chronologie der folgenden Einträge kann die Nieder-
schrif t der Erstanlage der Hs. und damit auch unseres Teilurbars
f 72—74’ auf dieRegierungszeitdesBischofsTheo-
b a 1 d (1172—1190) festgelegtwerden. Auch die V o r 1 a g e

s e 1 b s t, welche der Urbarabschrift4) zugrunde liegt, wie die
ursprünglichen Bestandaufnahmen über den Besitz

obiger Meierhöfe und ihrer Reichnisse werden kaum weit unter die

angegebene Zeit zurückreichen, wenn auch wohl die Epoche bis gegen

dieMitte des 12. Jh. noch in Betracht gezogen werden darf. Gerade seit

der zweiten Hälfte des 12. Jh. erlebten die domkapitelschen Ver¬

mögens- und Einkommensverhältnisse einen beachtlichen Aufschwung,

an dem besonders die Bischöfe Konrad und Theobald fördernden
Anteil nahmen5

). Das Domkapitel hatte um diese Zeit seine wirtschaft¬
liche und juristische Selbständigkeit und Unabhängigkeit errungen

und befestigt, was in völlig selbständigen Abschlüssen von Rechts¬

geschäften, in der Führung eines eigenen Siegels usw. zum Ausdruck
kommt6). Wie es darangeht die Rechtsdokumente für seinen Besitz¬

stand, die Schenkungsurkunden, in einem Kopialbuch zu vereinigen

(Anlage des domkapitelschen Traditionsbuches), so schreitet es auch zu
zusammenfassenden Aufzeichnungen seiner Güter und Einkünfte, d.h.
zur Anlage von Urbaren, unter welchen das vorliegende über seine

großen Meierhöfe, wie erwähnt, das erste uns erhaltene darstellt. Es

enthält neben zehn anderen Gütern fast alle jene Besitzungen,

welche das Domkapitel durch die Schenkung König Ludwigs im J. 903

4. Deutlich erweist sich die Aufzeichnung als A b s ch r i f t durch die Form des

Ortsnamens »muhanmartina' st. ,uuihanmartina* (vgl. im Text bei Nr. 10), einen

Lesefehler des Kopisten.
5. Vgl. auch Oswald, Das alte Passauer Domkapitel S. 53, Anm. 5.

6. Vgl. hiezu auch Oswald ebenda S. 12 f., 18, 24 f.
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